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§ 125b

Kompetenzzentrum Digitalisierung und Pflege

(1) 1 Beim Spitzenverband Bund der Pflegekassen wird ein Kompetenzzentrum Digitalisierung 
und Pflege eingerichtet. 2 Die Aufgaben des Kompetenzzentrums umfassen:
1.   regelmäßige Analyse und Evaluation der Umsetzung digitaler Potentiale im Bereich der am-

bulanten und stationären Langzeitpflege,
2.   Entwicklung von konkreten Empfehlungen insbesondere für Leistungserbringer, Pflegekas-

sen, die für die Wahrnehmung der Interessen der Industrie maßgeblichen Bundesverbände 
aus dem Bereich der Informationstechnologie im Gesundheitswesen und in der Pflege so-
wie für Pflegeberatungsstellen, mit dem Ziel der Weiterentwicklung der Digitalisierung in 
der Langzeitpflege, unter Berücksichtigung der Vorgaben des § 78a,

3.   Prüfung und Nutzung der Möglichkeiten der Digitalisierung bei der Vermittlung von Plätzen 
und Angeboten im Bereich der ambulanten und stationären Langzeitpflege und Erarbeitung 
von Empfehlungen, und

4.   Unterstützung des Wissenstransfers bei Themen der Digitalisierung in der Langzeitpflege 
für pflegebedürftige Menschen, ihre Pflegepersonen nach § 19, beruflich Pflegende und 
Pflegeberatende mit geeigneten Maßnahmen.

(2) 1 Für die Einrichtung des Kompetenzzentrums Digitalisierung und Pflege werden aus Mit-
teln des Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung 10 Millionen Euro im Zeitraum von 2023 bis 
2027 zur Verfügung gestellt. 2 Die privaten Versicherungsunternehmen, die die private Pflege-
Pflichtversicherung durchführen, beteiligen sich mit einem Anteil von 7 Prozent an den Kosten, 
die sich gemäß Satz 1 ergeben. 3 Dieser Finanzierungsanteil kann von dem Verband der priva-
ten Krankenversicherung e. V. unmittelbar an das Bundesamt für Soziale Sicherung zugunsten 
des Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung nach § 65 geleistet werden. 4 Der Spitzenverband 
Bund der Pflegekassen bestimmt Ziele, Inhalte, Planung und Durchführung des Kompetenz-
zentrums im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Gesundheit und im Benehmen mit 
den Verbänden der Pflegekassen, den Ländern, dem Verband der privaten Krankenversiche-
rung e. V., dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der überörtlichen Träger der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe, den kommunalen Spitzen-
verbänden auf Bundesebene, den Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bun-
desebene, dem Deutschen Pflegerat, den auf Bundesebene maßgeblichen Organisationen für 
die Wahrnehmung der Interessen und der Selbsthilfe pflegebedürftiger und behinderter Men-
schen nach § 118 sowie deren Pflegepersonen nach § 19, den für die Wahrnehmung der Inter-
essen der Industrie maßgeblichen Bundesverbänden aus dem Bereich der Informationstechno-
logie im Gesundheitswesen und in der Pflege, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung sowie 
mit der Gesellschaft für Telematik und, soweit vorhanden, mit Kompetenzzentren auf Bundes- 
und Landesebene. 5 Die Gesellschaft für Telematik soll insbesondere bei der Umsetzung der 
Aufgaben nach Absatz 1 beteiligt werden, sofern diese einen Bezug zur Telematikinfrastruk-
tur aufweisen. 6 Ebenso ist die oder der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Infor-
mationsfreiheit ins Benehmen zu setzen, sofern datenschutzrechtliche Belange betroffen sind. 
7 Für die Förderung gilt § 8 Absatz 3 Satz 5, 8 und 12 entsprechend.
(3) Näheres über das Verfahren zur Auszahlung der aus dem Ausgleichsfonds der Pflegever-
sicherung zu finanzierenden Fördermittel regeln der Spitzenverband Bund der Pflegekassen 
und das Bundesamt für Soziale Sicherung durch Vereinbarung.
(4) 1 Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen veranlasst im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für Gesundheit eine wissenschaftliche Begleitung und Auswertung der Arbeit des 
Kompetenzzentrums durch unabhängige Sachverständige. 2 Begleitung und Auswertung erfol-
gen nach allgemein anerkannten wissenschaftlichen Standards hinsichtlich der Wirksamkeit, 
Qualität und Kosten der Arbeit des Kompetenzzentrums. 3 Die unabhängigen Sachverständi-
gen haben Berichte über die Ergebnisse der Auswertungen zu erstellen. 4 Der Spitzenverband 
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Bund der Pflegekassen legt über das Bundesministerium für Gesundheit dem Deutschen Bun-
destag bis 2028 jährlich, erstmals zum 1. März 2024, einen barrierefreien Bericht über die Ar-
beit und Ergebnisse des Kompetenzzentrums vor.
(5) 1 Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen richtet einen Beirat zur Begleitung der Arbeit 
des Kompetenzzentrums im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Gesundheit ein. 
2 Der Beirat besteht aus Vertreterinnen und Vertretern der Länder, der Bundesarbeitsgemein-
schaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe, der kommunalen 
Spitzenverbände auf Bundesebene, des Verbands der privaten Krankenversicherung e. V., der 
Verbände der Pflegekassen auf Bundesebene, der Verbände der Pflegeeinrichtungen auf Bun-
desebene, der Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene, des Deut-
schen Pflegerates, der auf Bundesebene maßgeblichen Organisationen für die Wahrnehmung 
der Interessen und der Selbsthilfe pflegebedürftiger und behinderter Menschen nach § 118 so-
wie deren Pflegepersonen nach § 19, der für die Wahrnehmung der Interessen der Industrie 
maßgeblichen Bundesverbände aus dem Bereich der Informationstechnologie im Gesundheits-
wesen und in der Pflege, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der Gesellschaft für Tele-
matik, der Wissenschaft sowie des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung, des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend, des Bundesministeriums für Gesundheit und der oder des Bevollmächtigten 
der Bundesregierung für Pflege.
(6) Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen informiert regelmäßig und aktuell über die Ak-
tivitäten und Ergebnisse des Kompetenzzentrums auf einer eigens dafür eingerichteten barri-
erefreien Internetseite.

Begründung zum PUEG zum Einfügen von § 125b:
Einfügung der Regelung zum Kompetenzzentrum Digitalisierung und Pflege.
Zu Absatz 1
Die Chancen der Digitalisierung für eine bessere Versorgung in der ambulanten und stationären 
Langzeitpflege durch die Entlastung von Pflege- und Betreuungskräften und die Unterstützung 
des Erhalts von Selbständigkeit der Pflegebedürftigen werden noch nicht optimal genutzt. Mit 
der Einrichtung eines interdisziplinär arbeitenden Kompetenzzentrums Digitalisierung und Pfle-
ge im Zeitraum 2023 bis 2027 sollen hinderliche Gründe dafür analysiert, innovative Ideen über-
prüft und Lösungsoptionen für die Praxis der Langzeitpflege entwickelt und die Praxis bei der 
Umsetzung unterstützt werden. Unter Berücksichtigung der Digitalisierungsstrategie für das Ge-
sundheitswesen und die Pflege soll das Kompetenzzentrum die Förderung einer strukturierten 
Implementierung einer digital unterstützten Pflege und eines digitalen Gesundheitswesens unter-
stützend begleiten. Bei konkreten Empfehlungen die digitalen Pflegeanwendungen betreffend ist 
das vorgesehene Verfahren zur Einhaltung der Datensicherheit und des Datenschutzes für digitale 
Pflegeanwendungen nach § 78a SGB XI zu berücksichtigen, damit nur solche Anwendungen emp-
fohlen werden, die das gesetzlich vorgesehene Verfahren durchlaufen haben.
Zu Absatz 2
Für die Arbeit des Kompetenzzentrums Digitalisierung und Pflege werden im Zeitraum 2023 bis 
2027 insgesamt 10 Millionen Euro aus Mitteln des Ausgleichfonds zur Verfügung gestellt. Die pri-
vate Pflege-Pflichtversicherung beteiligt sich mit einem Anteil von 7 Prozent an den Kosten. Die 
Ziele, Inhalte und Durchführung des Kompetenzzentrums bestimmt der Spitzenverband Bund 
der Pflegekassen im Benehmen mit den Verbänden der Pflegekassen, dem Verband der privaten 
Krankenversicherung e. V., dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, der Bundesarbeitsge-
meinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe, den kommunalen 
Spitzenverbänden auf Bundesebene, den Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen auf 
Bundesebene, dem Deutschen Pflegerat, den für die Wahrnehmung der Interessen der Industrie 
maßgeblichen Bundesverbänden aus dem Bereich der Informationstechnologie im Gesundheits-
wesen und in der Pflege, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung sowie mit der Gesellschaft für 
Telematik. Wenn Kompetenzzentren zum Handlungsfeld Digitalisierung und Pflege auf Bundes- 
und Landesebene vorhanden sind, sollen diese ebenfalls einbezogen werden. Die Gesellschaft 
für Telematik soll insbesondere aufgrund eventuell möglicher Schnittstellen zur Telematikinfra-
struktur und ihrer Weiterentwicklung beteiligt werden. Bei der Auswahl der relevanten Verbände 
der Digitalwirtschaft sind die für die Wahrnehmung der Interessen der Industrie maßgeblichen 
Bundesverbände aus dem Bereich der Informationstechnologie im Gesundheitswesen und in der 
Pflege zu beteiligen. Der oder die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informations-
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freiheit ist ebenfalls ins Benehmen zu setzen soweit datenschutzrechtliche Belange betroffen sind.
Der Schwerpunkt der Arbeit des Kompetenzzentrums soll unter Berücksichtigung bereits laufen-
der Vorhaben (wie den Modellvorhaben nach § 8 Absatz 3b, § 125 und § 125a SGB XI) auf der regel-
mäßigen Analyse und Evaluation der Umsetzung digitaler Potentiale im Bereich der Langzeitpflege 
liegen. Weitere Aufgaben des Kompetenzzentrums sind:
•  Die Erarbeitung von konkreten Handlungsempfehlungen zur Digitalisierung in der ambulanten 

und stationären Langzeitpflege insbesondere für die Leistungserbringer, die Pflegekassen und 
die Digitalwirtschaft.

•  Eruierung der Möglichkeiten der digitalgestützten bedarfsgerechten Suche und Vermittlung 
passgenauer und verfügbarer Angebote der pflegerischen Versorgung durch Pflegeeinrichtun-
gen und flankierende Unterstützungsangebote zur Entlastung pflegebedürftiger Menschen, 
Pflegepersonen, weiteren Angehörigen und vergleichbar Nahestehenden, Mitarbeitenden in 
Sozialdiensten in Krankenhäusern sowie Beratungseinrichtungen und professionell Pflegenden 
sowie Erstellung konkreter Handlungsempfehlungen für den Gesetzgeber. Dabei sind bestehen-
de (digitale) Informationsangebote der Pflegekassen, der Länder und Kommunen sowie privat-
wirtschaftlicher Akteure, wie z. B. die Preis- und Vergleichslisten der Pflegekassen, die Prüfer-
gebnisse der stationären Pflegeeinrichtungen nach Landesrecht oder digitale Lösungen für das 
Entlass-, Aufnahme und Überleitungsmanagement zu berücksichtigen sowie die Zielgruppen 
bei der Bearbeitung einzubeziehen.

•  Der Wissenstransfer durch die Umsetzung zielgruppengerechter Aufbereitung von Themen der 
Digitalisierung in der Langzeitpflege in geeigneten Formaten für pflegebedürftige Menschen, 
Pflegepersonen nach § 19, beruflich Pflegende und Pflegeberatende (z. B. Broschüren, Erklärfil-
me, (Online-)Veranstaltungen wie Werkstattgespräche, Podcasts etc.) einschließlich eines Über-
blicks über bestehende praxisorientierte Experimentierräume und Laboratorien in Deutschland, 
in denen digitale Anwendungen erprobt werden können.

•  Darauf aufbauend Beratung und ggf. Entwicklung von konkreten Handlungsempfehlungen zur 
Umsetzung digitaler Anwendungen insbesondere für Leistungserbringer, Pflegekassen und die 
Digitalwirtschaft (z. B. zu Themen wie Telematikinfrastruktur, Interoperabilität, Standards, Bü-
rokratieabbau, etc.). Insbesondere für die Pflegeberatungsstellen sollen adäquate Schulungen 
entwickelt und durchgeführt werden, damit die Beratung zu digitalen Anwendungen in der Pfle-
ge stets auf dem aktuellen Stand ist.

•  Entwicklung und Kommunikation von Qualifizierungskonzepten für Fachkräfte, um die praxiso-
rientierte Umsetzung der bereits existierenden und noch entstehenden digitalen Anwendungen 
zu unterstützen (wie bspw. die Fortbildung zu „Digital-technischen Assistenten“), sowie von 
innovativen Bildungskonzepten zur Aus-, Fort- und Weiterbildung von Pflegekräften unter Nut-
zung digitaler Technologien.

• Erarbeitung von bundeseinheitlichen Schulungsmaterialien zur Schulung von Multiplikatoren 
für Pflege und Telematikinfrastruktur.

• Entwicklung von Unterstützungskonzepten für ehrenamtlich in der Pflege Engagierte.
• Die Bereitstellung fachlicher Expertise als Brücke zwischen Praxis und Gesetzgebung.
• Die Förderung des fachlichen Austauschs – insbesondere von best practice Beispielen – zwi-

schen Digitalwirtschaft, Pflegekassen, privaten Versicherungsunternehmen, die die private Pfle-
ge-Pflichtversicherung durchführen, Leistungserbringern und Pflegekräften in der Langzeitpfle-
ge und den anderen Sektoren im Gesundheitswesen.

• Identifizierung und Bewertung von neuen, innovativen Entwicklungen („Thinktank“-Funktion).
Zu Absatz 3
Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen und das Bundesamt für Soziale Sicherung regeln 
durch Vereinbarung das Verfahren zur Auszahlung der aus dem Ausgleichsfonds der Pflegeversi-
cherung zu finanzierenden Fördermittel.
Zu Absatz 4
Die Qualität, Wirksamkeit und Kosten der Arbeit des Kompetenzzentrums sollen wissenschaftlich 
begleitet und in regelmäßigen Berichten durch unabhängige Sachverständige ausgewertet wer-
den. Darauf aufbauend legt der Spitzenverband Bund der Pflegekassen über das Bundesministeri-
um für Gesundheit dem Deutschen Bundestag jährlich einen barrierefreien Bericht über die Arbeit 
und Ergebnisse des Kompetenzzentrums vor. Der erste Bericht ist zum 1. März 2024 vorzulegen, 
der letzte Bericht zum 1. Februar 2028.
Zu Absatz 5
Ein vom Spitzenverband Bund der Pflegekassen eingerichteter Beirat zur Begleitung der Arbeit 
des Kompetenzzentrums tagt mindestens dreimal jährlich. Ein Fokus soll bei der Beratung auf den 
Chancen der Digitalisierung bei der Überbrückung von Sektorengrenzen liegen.
Zu Absatz 6
Zentraler Bestandteil der Kommunikation über die laufende Arbeit des Kompetenzzentrums (s. 
dazu Absatz 2) ist eine für diesen Zweck eigens eingerichtete Internetpräsenz, die aktuell und re-
gelmäßig sowie allgemeinverständlich u. a. über die einzelnen Aktivitäten, Veranstaltungen, Emp-
fehlungen, Handreichungen etc. informiert.
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